
 

TOP:       

I. Anmeldung       

 

Stadtplanungsausschuss 
 

Sitzungsdatum 20.05.2010 
 

öffentlich 

Betreff: 
Errichtung von Moscheen 
Antrag der Bürgerinitiative Ausländerstopp Nürnberg vom 07.12.2009 
 

 
Anlagen: 
Antrag der Bürgerinitiative Ausländerstopp Nürnberg vom 07.12.2009 
 

 
Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

                

                

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Moscheen sind nach Definition des Baugesetzes Einrichtungen für kirchliche Zwecke. 
Diese sind prinzipiell zulässig nach BauNVO in Gebieten,  die nach § 4 ff. BauNVO als WA, § 6 als 
MI, § 7 als MK, oder entsprechend als Sondergebiet festgesetzt sind, ausnahmsweise in Flächen, 
die nach § 8 als GE festgesetzt sind. Gleiche Beurteilungsgrundlage gilt für Flächen, die nach § 34 
BauGB analog eingestuft werden können. 
 
Eine Beurteilung erfolgt somit im Einzelfall. Hierbei sind die Gegebenheiten der Örtlichkeit 
maßgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit. 
Minarette unterfallen in gleicher Weise der Beurteilung nach BauGB und müssen zudem die 
baurechtlichen Vorschriften einhalten. Derzeit sind zu Minaretten keine Anträge bekannt. 
 
 
 
Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
entfällt, da Bericht 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Nein 
 

 Ja 

 

Gesamtkosten p.a.       € 
davon  investiv       € 
 konsumtiv       € 
davon Sachkosten       € 
 Personalkosten       € 

 

 
 

Noch offen, weil 
      

NürnbergNürnberg



 
Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt: 
         Nein                Ja, Betrag        €          Profitcenter:        

 
Wenn nein, Deckungsvorschlag: 
      

 
Auswirkungen auf den Stellenplan: 
         Nein                Ja, im Umfang von       Vollkraftstellen 
 
Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt: 
         Nein                Ja 
 
Geschlechterrelevante Auswirkungen: 
         Nein                Ja, siehe Anlage 

 
Abstimmung ist erfolgt mit: 
 

     Ref. I / OrgA 

     Ref. II / Stk 

     RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

 

        

        

        

 
  II.   Herrn OBM 
 
 III.   Referat VI 

 
Nürnberg,       
Referat VI 
 
 (4900) 


